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Einführung 
 
Autor: 
 
Andreas Sudler, Präsident WaldZürich 
E-Mail: res.sudler@zueriwald.ch 
 
 Zweiter Kurs in der Reihe "Korporationen - fit für die Zukunft" (1. Verwaltung und Führung, 2. Waldpflege, 3. 

Inwertsetzung Waldleistungen) 
 Ziel: Stärkung der Korporationen und Waldeigentümerorganisationen 
 Grosse Unterstützung durch die kantonale Abteilung Wald 
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Einführung 
 
Simon Ammann, ALN, Abteilung Wald 
E-Mail: simon.ammann@bd.zh.ch 
 
 

Vorgeschichte 
 
 Im Juni 2019: Ergebnisse einer Umfrage bei Zürcher Korporationen in Winterthur präsentiert: 

Herausforderungen Korporationen sichtbar. Veranstaltungen zu verschiedenen Themen sind erwünscht. 
 März 2023: Erste Veranstaltung zum Themenkomplex "Führung und Verwaltung von Korporationen" 

 

 
Korporationen sind wichtig 
 
 Von den 50'000 ha Wald im Kt. Zürich sind 60% privat: 48% Kleinprivatwald und 12% Korporationen (alle Kor-

porationen gehören seit dem ZH Waldgesetz von 1998 zum Privatwald, auch wenn in alten Statuten zuweilen 
etwas anderes steht). Der allergrösste Teil der 18'000 WaldeigentümerInnen sind Private.  

 Stimme Privatwald wird wenig wahrgenommen, WaldZürich benötigt dazu Unterstützung. Es ist an den Korpo-
rationen, ihre Interessen als PrivatwaldeigentümerInnen wahrzunehmen.  

 Oftmals ist Wald bei Korporationen gegenüber dem Kleinprivatwald in besseren Händen. Sie können eine re-
gelmässige Bewirtschaftung des Waldes zur nachhaltigen Erbringung der Waldfunktionen kontinuierlicher 
wahrnehmen und bilden für die RevierförsterInnen geregelte und verfügbare Ansprechpartner. 
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Was macht die kantonale Abt. Wald für die Korporationen? 
 
 Mithelfen, Plattform für solche Veranstaltung und Vernetzung unter den Korporationen zur Verfügung stellen. 
 Beratung über Kreisforstmeister:innen ; Beratung über Zentrale in Zürich: Flavian Stocker beschäftigt sich kan-

tonsweit mit Fragen zum Privatwald, insbes. Korporationen (Fusionen, Waldbewertungen, Teilrechtswerte, 
etc.). 

 Erste Ansprechpartner sind Revierförster, die von den Gemeinden angestellt sind. Auch WaldZürich ist ein 
wichtiger Ansprechpartner für Korporationen. Wendet Euch bei Fragen ungeniert/frühzeitig an genannte Stel-
len. 
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Workshop 1 
Waldbau und Klimawandel 
 
Autoren: 
 
Stefan Rechberger, Forstkreis 6 
E-Mail: stefan.rechberger@bd.zh.ch 
 
Martin Brüllhardt, Waldlabor Zürich / Fachstelle Waldbau Lyss 
E-Mail: martin.bruellhardt@waldlabor.ch 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte: Waldpflege und Klimawandel 
Baumartenwahl  Förster fragen: Ausgehen vom Waldstandort. Tree App konsultieren, welche 

Baumarten empfohlen werden. 

 Trockenresistente Bäume entsprechend dem Standort wählen. Prioritär ein-
heimische Baumarten wie Eiche, Nussbaum aber auch seltene Baumarten. Es 
gibt verschieden Eichen. Provenienzen von trockenen Standorten etc. 

 Eichenarten: Stieleiche, Traubeneiche (ist trockenheitstoleranter als Stieleiche), 
Flaumeiche (ursprünglich aus Tessin), Hybrid-Flaumeiche, Zerreiche, ungarische 
Eiche (sieht man bisher erst in Parks, sehr trockenheitstolerant) Eichen: 5 Ei-
chenarten in der Schweiz. Aktuell sehr beliebt: Zerr-Eiche. Arten ev. im eigenen 
Wald testen. 

 Wildobst ist eine Option (Wildbirne, Speierling, Elsbeere) 

 Bewusstsein für verschiedene Baumarten entwickeln. Baumarten die man nicht 
kennt, nicht einfach entfernen. 

 Ahorn: Es macht zur Zeit den Anschein, dass sich der Ahorn (vor allem Berg-
ahorn) in Naturverjüngungen durchsetzt. Durch Russrindenkrankheit scheint 
auch der Ahorn in Gefahr zu sein. Nicht nur auf eine Baumart setzen, sondern 
eine Baumartenmischung heraus pflegen. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte: Waldpflege und Klimawandel 

Brombeere Gute Äsung, Kippschutz für junge Bäume, Schutz vor Wildverbiss. Oft durchsticht Ver-
jüngung Brombeere. Nur punktuell etwas helfen. 

Efeu 
Ist das ein Problem? 

Efeu: In der Regel kein Problem. Efeu ist nur ein Übergewächs, aber kein Schmarotzer. 
Efeu ist im Herbst eine gute Bienenweide. 

Energieholz 
Wann wird es knapp? 

Energieholz ist ein guter Absatzkanal. Aber wie viele Anlagen werden noch kommen 
und wann hat es mehr Anlagen wie Holz zur Verfügung steht? 
Schweizweit könnte noch deutlich mehr genutzt werden und es wäre immer noch 
nachhaltig. Im Kt. ZH werden bereits Schnitzel von Deutschland importiert, eigentlich 
nicht die Idee, aber Umdenken soll aber stattfinden: Besser Schnitzel von Deutschland 
als Erdöl von irgendwo. 

Esche Esche: Lage hat sich etwas beruhigt. Die Eschenwelke ist für viele Eschen ein Problem. 
Zudem werden Eschen auch vom Hallimasch befallen, der die Wurzeln schädigt. Es 
gibt aber tolerante Eschen ohne Symptome. Diese unbedingt stehen lassen, damit die 
Evolution wirken kann. 

Förderbeiträge Kanton Kantonale Förderbeiträge für Waldpflege via Förster abholen. 

Fremdländische Baumarten Gastbaumarten nur in kleinen Mengen einbringen. Auch hier empfiehlt sich Baumar-
ten zu nehmen, die man seit Jahren kennt und mit denen man Erfahrung hat, z.B. 
Douglasie. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte: Waldpflege und Klimawandel 
Käferflächen 
Umgang mit kleinen Käferlöchern 

Blick auf die Vegetationskarte / Baumartenempfehlung lohnt sich (besonders Boden), 
dass es keine Fehlinvestitionen gibt. 
 
Pflanzen: Nur pflanzen, wenn Randeinfluss klein, dh. Abstand zu bleibenden Bäumen 
grösser als 10 Meter. Ergänzungspflanzungen im Endabstand, truppweise, ev. in Holz-
gatter. Jährliche Jungwuchspflege muss sichergestellt sein. 
Für Eichen hat es oft zu wenig Licht. Der Eiche geht es zwar ok, sie wird in kleinen Flä-
chen aber mit der Zeit überwachsen.  
 
Öffnungen müssen gross sein, um Lichtbaumarten zu verjüngen. Je grösser Öffnung, 
umso grösser die Baumartenauswahl.  

Kastanie (Edelkastanie) Kastanie: Nur auf sauren Böden einbringen. 
Klimawandel 
Umgang mit Unsicherheiten 

 2.5 - 3 Grad Erwärmung kommt auf uns zu. Niederschlagsmenge wird sich nicht 
gross verändern. Die Verdunstung ist aber durch Temperaturanstieg erhöht, 
damit steigt Trockenheitsrisiko. 

 Baumarten reagieren anders auf Temperaturerhöhung: Fichte geht bei hohen 
Temperaturen in den Sparmodus (um Verdunstung zu reduzieren), kann dann 
jedoch den Borkenkäfer auch schlechter abwehren.  
Bei Buche führt viel Wärme zu viel Wachstum bis kein Wasser mehr nachkom-
men kann und Teile des Baums sterben. 

 In Zukunft sollen Waldbäume eher auf kürzere Stämme erzogen werden: Kürze-
re Stämme, grössere Kronen, kürzere Umtriebszeit, grössere Einzelbaumstabili-
tät 

Mikroklima Veränderung  Durch die vielen Störungen wird auch das Mikroklima verändert. Andere Baumarten 
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 verjüngen sich im Nebenbestand. 

Themen / Fragen A-Z Inhalte: Waldpflege und Klimawandel 
Naturverjüngung oder Pflanzung?  Naturverjüngung: Die Auswahlbasis ist viel grösser. Arbeiten mit dem, was auf-

kommt. 

 Pflanzen: Nur pflanzen, wenn Randeinfluss klein, dh. Abstand zu bleibenden 
Bäumen grösser als 10 Meter. Ergänzungspflanzungen im Endabstand, trupp-
weise, ev. in Holzgatter. Nur punktuell. 

Öffnungsgrösse und Gelände Am Nordhang muss Fläche für gleich viel Licht grösser sein als an Südhang. 

Waldbau: 
Was kann eine Privatwaldbesitzer:in 
waldbaulich machen? 

 Naturverjüngung und natürliche Anpassung sind immer noch vielversprechend.  

 Auf möglichst viele Baumarten abstützen. Deshalb ist eine Pflege zu Gunsten 
einer vielseitigen Baumartenpallette sinnvoll. Z.B. können Lichtbaumarten wie 
Eiche, Kirsche oder auch trockenresistente Baumarten wie Linden, Habebu-
chen, Spitzahorn aus der Naturverjüngung heraus gepflegt und/oder vor Wild-
verbiss geschützt werden. 

Waldbau: 
Wie wirtschaftlich gestalten im Kli-
mawandel? 

 Geduld haben. 

 Naturverjüngung 

 Pflege im Endabstand reduziert kosten und reicht aus. Z-Baum Methode an-
wenden. Dem Z-Baum viel Platz geben. Die Baumkrone ist das Kraftwerk. 

Waldumbau:  
Was passiert, wenn man diesen nicht 
aktiv mitmacht / mitgestaltet? 

Die Natur passt sich an. Es braucht jedoch Generationen für eine Selektion. 
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Workshop 1 
Waldbau und Klimawandel 
 
Poster 1 bis 7 
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https://www.waldbau-sylviculture.ch/publica/2024_naturnaher%20adaptiver%20Waldbau.pdf
https://www.waldbau-sylviculture.ch/publica/2024_naturnaher%20adaptiver%20Waldbau.pdf


Resistenz Resilienz Anpassungs
-fähigkeit

Baumarten-
vielfalt

Struktur-
vielfalt

Genetische 
Vielfalt

Stabilität 
Einzel-
bäume

Reduktion 
Ziel-BHD / 

Umtriebszeit

Jungwaldpflege
& Z-Baum-

Durchforstungen

Waldbauliche Handlungsprinzipien



Vegetationskundliche Kartierung der Wälder im Kanton Zürich https://www.tree-app.ch/

https://maps.zh.ch/?topic=WaldVKZH
https://www.tree-app.ch/






1a 4a 9a 16a 25a 36a 49a 64a

verändert nach Modorow et al. (2020) & Roussel (1972) in Schütz (2002)

Lichtbedingungen für verschiedene Baumarten in Abhängigkeit der Lückengrösse

Eib SLi Habu BAh Dgl Wey Fö As FEi Bi
Bu WLi Fi SAh Eb Es TEi SEi Mb Ki
Ta FAh SchAh Ar ZEi Sp REi Nb

BUl EKa HAp VoBe Wei SEr
HBi Lä

Schatten-
Baumarten

Halbschatten-
Baumarten

Halblicht-
Baumarten

Licht-
Baumarten

Ausgespr. Licht-
Baumarten

Zur Wald und Holz Publikation: https://www.waldbau-
sylviculture.ch/publica/2024_WuH_3_24_S14-17.pdf

Abkürzungen:
Eib: Eibe
Bu: Buche
Ta: Tanne
SLi: Sommerlinde
Wli: Winterlinde
Habu: Hagebuche
Fi: Fichte
BAh: Bergahorn
Sah: Spitzahorn
Fah: Feldahorn
BUl: Bergulme
Dgl: Douglasie
Eb: Elsbeere
SchAh:   
Schneeballblättriger Ahorn
Eka: Edelkastanie
Wey: Weymouthsföhre
Es: Esche
Ar: Arve
Fö: Waldföhre
TEi: Traubeneiche
ZEi: Zerreiche
HAp: Holzapfel
HBi: Holzbirne
As: Aspe
SEi: Stieleiche
Sp: Speierling
VoBe: Vogelbeere
FEi: Flaumeiche
Mb: Mehlbeere
REi: Roteiche
Wei: Weide
Bi: Birke
Ki: Kirsche
Nb: Nussbaum
SEr: Schwarzerle
Lä: Lärche

https://www.waldbau-sylviculture.ch/publica/2024_WuH_3_24_S14-17.pdf
https://www.waldbau-sylviculture.ch/publica/2024_WuH_3_24_S14-17.pdf


Flaumeiche
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&
id=QuercusPubescensArbor

Zerreiche
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&
id=QuercusCerrisArbor

Traubeneiche
https://app.waldlabor.ch/?typ
e=poi&id=Arboretum12Traub
eneiche

Hybridflaumeiche

https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=QuercusPubescensArbor
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=QuercusPubescensArbor
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=QuercusCerrisArbor
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=QuercusCerrisArbor
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=Arboretum12Traubeneiche
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=Arboretum12Traubeneiche
https://app.waldlabor.ch/?type=poi&id=Arboretum12Traubeneiche
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Workshop 2 
Wildschadenverhütung 

 
Autoren: 
 
Manuel Peterhans, Forstrevier Küsnacht-Erlenbach-Herrliberg-Egg / Jagdaufseher 
E-Mail: manuel.peterhans@hkkuesnacht.ch 
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Workshop 2 
Wildschadenverhütung 

 
Im Workshop Wildschadenverhütung wurden Wildschutzmassnahmen zum Schutz vor dem Rehwild gezeigt: Verbiss und Fe-
gen. Der Schutz vor dem Hirsch bedingt deutlich aufwändigere Massnahmen.  

 

Themen / Fragen A-Z Inhalte: Wildschadenverhütung 
Beiträge an Wildschadenverhütung Reh: Jährlicher Knospenschutz, Einzelschutz, Holzgatter, Zaun, Fegeschutz 

Hirsch: Schälschutz-Matte, Schälschutz-Anstrich, Einzelschutz, Holzgatter, Zaun 
 
Details: Richtlinie betreffend Verhütung und Vergütung von Wildschäden im Wald;  
ALN, Abteilung Wald; 1. Januar 2023 

Flächenschutz: 
Zäune, Holzgatter 

 Zäune Insbesondere bei Zäunen ist darauf zu achten, dass sie keine Gefahr für 
Wildtiere darstellen und auch wirklich wilddicht sind. Zäune benötigen eine 
Bewilligung des Forstdienstes und in Wildtierkorridoren auch eine jagdrechtli-
che Bewilligung. Zäune haben auch den Nachteil, dass sie Lebensraum entzie-
hen und der Druck auf die benachbarten Flächen somit erhöht werden. 

 Holzgatter: Schlussendlich kommt nur ein Baum innerhalb des Gatters auf. 
Aufwand für nur einen Baum gross. Vergleich mit ausserhalb Gatter spannend 

Grossraubtiere: 
Luchs und Wolf 

Durch Raubtiere (Luchs, Wolf) wird das Wild vorsichtiger. Der Verbiss findet weniger 
konzentriert statt, die Bejagung wird schwieriger. 

Hirsch (Rotwild) Schutzmassnahmen aufwändiger als beim Rehwild. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte: Wildschadenverhütung 
Information Wichtig: Waldeigentümer müssen auch auf hohen Wilddruck verweisen, wenn ein sol-

cher herrscht. Am eindrücklichsten geschieht das, wenn Vereine beim Chuderen mit-
helfen und so erfahren, welch grosser Aufwand zum Schutz der Bäumchen vor Reh-
verbiss zu leisten ist. Vereine können einen grosszügigen Flächenbeitrag des Kantons 
bekommen. 

Einzelschutz Einzelschütze werden v.a. für Pflanzungen verwendet, weniger in Naturverjüngung. 

Pflanzungen und Wildschutz  Alles was gepflanzt wird muss geschützt werden. Die Düngung im Pflanzgarten 
macht die Setzlinge sehr schmackhaft für die Wildtiere. 

 Auf der Fläche nicht zu viel pflanzen, z.B. Gruppen von ca. 10 Bäumchen, Ab-
stand von Gruppe zu Gruppe ca. 15m (ergibt pro ha <500 Pflanzen). 

Unterhalt Wichtig ist aber auch das Einzelschütze unterhalten und nach Ablauf ihrer Lebensdau-
er aus dem Wald entfernt werden. Die Beiträge beinhalten auch die Entfernung der 
Schutzmassnahmen! 

Wildschutz: Biologisch  Wird kaum mehr gemacht, Wirkung eingeschränkt. 

 Setzen von Fegegehölzen zur Ablenkung des Wildes von den Zielbaumarten, 
Pflegemassnahmen, Jagd 

Wildschutz: Chemisch  War nach Sturm Vivian anfangs der 90-er Jahre ein Thema. Da es sich um Pflan-
zenschutzmittel handelt und solche im Wald grundsätzlich verboten sind, benö-
tigt die Anwendung eine Spezialbewilligung.  

 Wird auch kaum mehr gemacht, evtl. noch als Knospenschutz. Knospenanstrich 
(es sind jedoch nur sehr wenige Mittel zugelassen). 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte: Wildschadenverhütung 
Wildschutz: Mechanisch  Mechanischer Schutz (am verbreitetesten): Flächenschutz, Einzelschutz, Knos-

penschutz, auch Jagt gehört eigentlich zu mechanischer Schutz 

 Flächenschutz: Zaun. Muss bewilligt werden. Unterhaltsintensiv (v.a. Kontrolle 
und Reparatur nach jedem grösseren und kleineren Unwetter). Zudem wird 
dem Reh Äsungsfläche entzogen, und der Verbiss konzentriert sich auf die ver-
bleibenden Flächen. 

 Knospenschutz: Plastikaufstecker – weniger geeignet, da sie wieder entfernt 
werden müssen (Plastik), was in vielen Fällen nicht geschieht.  

 «Chuderen» (oberste Knospe mit Wolle einpacken) ist geeigneter. Diese Me-
thode wird v.a. in der Naturverjüngung bei Weisstanne verwendet. Sie muss 
jährlich wiederholt werden. Hanf, Schaf- oder Lamawolle. Rehe mögen das haa-
rige der Wolle nicht (hat nichts mit dem Geruch zu tun). Lamawolle eignet sich 
besonders gut (besser als Schafswolle) weil die Haare länger sind und sich so 
einfacher um den Endtrieb wickeln lassen. 

 Einzelschutz (ES): Inzwischen in diversen Ausführungen verfügbar. In der Ent-
wicklung neuer Einzelschütze passiert momentan viel.  
- Die nach Lothar oft verwendeten Plastikschütze (faltbar) haben sich nicht be-
währt. Sie hätten im Wald mit der Zeit zerfallen sollen, was aber nicht geschah. 
Oft blieben sie daher im Wald. Zudem Thematik von Mikroplastik mit der Zeit 
aufgekommen. Die Feuchtigkeit innerhalb des ES führte oft zu Pilzbefall. In der 
Folge wurden Kunststoffröhren mit kleinen Löchern angeboten. 
- Daneben gibt es Netzhüllen (schwierig in der Montage) und Plastikgitter («Ko-
nifere 600», auch im Laubholz einsetzbar; brauchen 2 Pfähle, bewähren sich 
aber sonst recht gut).  
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Themen / Fragen A-Z Inhalte: Wildschadenverhütung 
Wildschutz: Mechanisch ff - Inzwischen gibt es auch ES aus Holz (z.B. bei Keller in Stammheim produziert), 

solche aus Furnierstreifen (mit und ohne Gewebe) sowie aus Baumwolle ge-
tränkt in Harz (Tree Hugger). Letztere sind noch wenig verbreitet, aber vielver-
sprechend. 
- Daneben gibt es neu auch faltbare Schütze aus Lignin (noch kaum Erfahrun-
gen, Kressibucher ist Generalimporteur für die Schweiz). Insbesondere aus 
Deutschland kommen neue Produkte auf den Markt, die sehr vielversprechend 
sein könnten. Im Gegensatz zu den bekannten DOK’s soll sich das Lignin selbst-
ständig zersetzen. Langzeiterfahrungen fehlen zur Zeit aber noch. Wuchshülle 
mit Löchern am Stammfuss, dazu gibt es Kabelbinder aus Lignin, biologisch ab-
baubar, aber sollte mind. 5 Jahre halten. 
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Workshop 3 
Umgang mit Neophyten 

 
Autoren: 
 
Andrea De Micheli, Forstingenieur ETH 
E-Mail: demicheli@swissonline.ch 
 
Urs Kamm, ALN Abteilung Wald 
E-Mail: urs.kamm@bd.zh.ch 
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Workshop 3 
Umgang mit Neophyten 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Umgang mit Neophyten 
ABC für Waldeigentümer:innen 1. Eine Pflanzenart als Neophyt erkennen. Pflanzenbestimmungs-App einsetzen. 

2. Wissen, wo die Neophyten sind. 

3. Wissen über die Verbreitungsart von Neophyten, um eine ungewollte Verbrei-

tung nicht noch zu begünstigen. (Beispiel: Knöterich verbreitet sich über Rhizo-

me, daher nicht über Knöterichbestände Holz rücken ) 

Bekämpfung  Es lohnt sich möglichst früh mit der Bekämpfung zu beginnen, sind die Bestände 
zu gross wird es meist schwierig.  

 Gewisse Neophyten werden durch die Abteilung Wald bekämpft, z.B. Japan-
Knöterich oder Henrys Geissblatt Ab 2025 Jahr können in einigen Fällen auch 
Beiträge für die Bekämpfung gesprochen werden. Die Revierförster können ent-
sprechend beraten. Die effizienten Bekämpfungsmassnahmen unterscheiden 
sich von Art zu Art. 

Bekämpfungspflicht  Eine Bekämpfungspflicht für Private gibt es nicht.  

 Landwirte sind via Direktzahlungssystem teilweise dazu verpflichtet. 

Chemieeinsatz  
Einsatz von Herbiziden? 

 Chemieeinsäte sind im Wald verboten. 

 Nationale Ebene: Ausarbeitung von Ausnahmen, .z.B. Götterbaum 

Goldrute Empfehlung: Mehrere Jahre mähen, dann zupfen. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Umgang mit Neophyten 
Neophyten  Unter Neophyten werden Pflanzen verstanden, die direkt oder indirekt, be-

wusst oder unbewusst vom Menschen nach 1492, dem Jahr der Entdeckung 
Amerikas durch Christoph Kolumbus, in Gebiete eingeführt wurden, in denen 
sie natürlicherweise nicht vorkamen. Meist sind es Pionierpflanzen. 

 Wir haben rund 4000 Arten bei uns, rund 750 sind gebietsfremde Arten. Davon 
sind rund 86 Art invasiv oder potentiell invasiv. Ernsthafte Probleme machen 
nur ein paar wenige Arten. 

 Warum Arten plötzlich invasiv werden, ist weitgehend ungeklärt. 

Siedlungsnähe  Je näher eine Wald in Siedlungsnähe liegt, umso grösser ist das Neophytenrisi-

ko. Quelle: Gärten. Wald wird ungewollt zum "Täter". 

Verbreitung Viele der invasiven Neophyten verbreiten sich mit der Erde in Form von Wurzelbrut 
(Knöterich, Essigbaum, Robinie). Mähen alleine nützt hier wenig. Andere verbreiten 
sich via Samenflug (Paulownien, Götterbaum). Diese Arten sollten vor dem Blühtermin 
bekämpft werden. Wiederum andere Arten wirken verjüngungshemmend für andere 
Arten. Neophyten können andere Pflanzen mit chemischen Stoffen unterdrücken: z.B. 
Goldrute oder Nussbaumstreu. Stichwort: Allelopathie 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Umgang mit Neophyten 
Verkaufsverbot Seit dem 1.9.24 gibt es ein neues Verkaufsverbot für eine Anzahl von Arten:  

In der Freisetzungsverordnung wurde das sogenannte Umgangsverbot erweitert. Es 
regelt, dass verschiedene invasive gebietsfremde Pflanzen in der Umwelt grundsätz-
lich nicht mehr verwendet werden dürfen, d.h. sie dürfen beispielsweise nicht mehr 
auf den Markt gebracht, angepflanzt oder vermehrt werden.  
In Anhang 2.2, Freisetzungsverordnung sind die für den Wald relevante Arten aufge-
führt:  

 Seidiger Hornstrauch (Cornus sericea) 

 Korallenstrauch (Cotoneaster horizontalis) 

 Henrys Geissblatt (Lonicera henryi) 

 Japanisches Geissblatt (Lonicera japonica) 

 Blauglockenbaum (Paulowina tomentosa) 

 Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) 

 Herbst Traubenkirsche (Prunus serotina) 

 Japanischer Bambus (Pseudosasa japonica) 

 Armenische Brombeere (Rubus armeniacus) 

 Rotborstige Himbeere (Rubus phoenicolasisus) 

 Chinesische Hanfpalme (Trachycarpus fortunei) 
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Workshop 4 
Erkennen von gefährlichen Bäumen 

 
Autoren: 
 
Daniel Dahmen, Forstbetrieb Altberg-Lägern 
E-Mail: daniel.dahmen@fbal.ch 
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Workshop 4 
Erkennen von gefährlichen Bäumen 

 
Der Workshop baut etwas auf dem letztjährigen Workshop zu Haftung auf.  

 

Themen / Fragen A-Z Inhalte Erkennen von gefährlichen Bäumen 
Baumbeurteilung Vom Waldeigentümer wird verlangt, dass er einen Baum wie bei einem Holzerkurs 

anspricht/beurteilt und entsprechend handelt. 
1. Baumart: Was ist bzgl. Gefahr typisch? Z.B. Esche: Dürre Äste fallen relativ rasch 

und unberechenbar ab, bei Eiche viel weniger der Fall). 
2. Beurteilung Stammfuss: Bestehen Fäulen? Kommen Pilze vor (z.B. Hallimaschbefall 

bei Esche). Ist somit mit einem plötzlichen Umfallen des Baumes zu rechnen, auch 
wenn sich kein grösseres Ereignis wie Sturm oder schwere Schneelasten («höhere 
Gewalt) ereignete? 

3. Stammverlauf: Bestehen Schwächungen, z.B. durch ausgerissene Äste, Krebsge-
schwüre, Höhlen?  

4. Krone: Ist sie dürr? Sind starke Dürräste vorhanden, deren Hinunterfallen grössere 
Schäden an Leib und Leben verursachen könnten? 

 Vorgehen:  
1. Baumbeurteilung 
2. Muss Massnahme sofort vorgenommen werden oder warten bis Holzereisaison 

beginnt? 
3. Art der Massnahme 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Erkennen von gefährlichen Bäumen 
Eschen  Eschen sind momentan von 2 Krankheiten stark betroffen (Eschenwelke und ei-

nem Pilz (Hallimasch, Wurzelfäule)) 

 Bei Eschen brechen tote Äste sehr schnell ab, bei Linden auch. Bei Eichen bre-
chen tote Äste weniger schnell ab. 

 Eine Esche mit dürren Ästen fällt nicht einfach so um 

Fallbeispiel 1: Alte Eiche  Am Weg (etwa 200-250 Jahre alt) mit einzelnen kleinen toten Ästen, tote Äste 
über dem Weg wurden bereits einmal abgesägt.  

 Teilnehmer: Unproblematisch. Förster: Ja, unproblematisch. Diese Eiche hat 
Waldbesucher grossen emotionalen Wert. Es wurde in der Vergangenheit auch 
bereits investiert in die Eiche (tote Äste entlang Strasse abgehauen). -> Die Ei-
che wird vermutlich nie genutzt, wäre schade und seitens Bevölkerung unver-
ständlich.  
Durch abgeschnittene Dürräste wurde Baum zum Werk. Ein Werk darf keinen 
Mangel aufweisen, sonst kommt die Werkeigentümerhaftung zum Tragen. 
Massnahme: Hier bedarf es nun erhöhter Sorgfalt und regelässiger Kontrollen. 
Gefahren müssen laufend entfernt werden. 

Fallbeispiel 2: Linde Linde mit toten Ästen an Strasse: Teilnehmer würde mit einer Hebebühne die toten 
Äste herunterschneiden. Gibt auch gerade Licht für Verjüngung. Förster: Ja, sehr guter 
Vorschlag. Da es nicht viele Linden im Gebiet hat diese möglichst stehen lassen.  
 
Sieht grundsätzlich gesund aus. Schiefstand Richtung Waldstrasse birgt gewisse Ge-
fahr. 
Massnahme: Kleine Dürräste entfernen 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Erkennen von gefährlichen Bäumen 
Fallbeispiel 3: Kirsche Kirschbaum: Teilweise hohler Kirschbaums an einer Strasse. Was tun? Teilnehmer 

würden den Baum fällen. Förster würde ihn vorerst stehen lassen. Wenn abhauen, 
dann hohen Stock belassen (Waldbesucher freuen sich ab Totholz) 
sieht nicht mehr vital aus. Am Baumstock Faulstellen. Hohle Bereiche. Viele Äste. Er 
neigt sich jedoch in den Bestand und würde von Strasse weg in Waldbestand fallen.  
Massnahme: Aufgrund seines ökologischen Wertes und der Tatsache, dass der Baum 
eher in Windrichtung und entsprechend der Schwerkraft in den Bestand fallen würde, 
entschied sich die Gruppe nichts zu machen. 

Fallbeispiel 4: Esche Eine Esche an einer extrem stark frequentierten Waldkreuzung mit Grillstelle hat dür-
re Äste (keine Äste ragen direkt über die Strasse).  
Massnahme: Der Förster wird die Esche gelegentlich entfernen lassen, ist aber nicht 
ausgesprochen dringend. Wie würde er reagieren bei derselben Situation an einer 
Kantonsstrasse? Genau gleich Esche wird nicht einfach umfallen und Leute im Auto 
sind sogar geschützter wie Spaziergänger. 

Feuerstelle: 
Wann ist Waldeigentümer haftbar? 

Toleriert man eine Feuerstelle, die im Wald entsteht und die rege genutzt wird, kann 
der Waldeigentümer haftbar gemacht werden. 

Haftung Es geht um Sicherheit und Haftung. Ausganglage ist, welches Risiko (v.a. aufgrund der 
Besucherfrequenz) besteht. Es gibt zwei relevante Haftungsarten:  
a) Werkeigentümerhaftung: Beweislastumkehr – der Werkeigentümer muss aufzei-
gen, dass er seine Pflicht wahrgenommen und das Werk gut unterhalten hat (z.B. 
Waldstrasse). Sobald an Baum «gearbeitet» wird (z.B. Äste absägen) wird er zum 
Werk. 
b) Verschuldenshaftung: Geschädigter muss Nachlässigkeit des Waldeigentümers 
nachweisen. Kann bei Bäumen in der Nähe von Rastplätzen relevant sein. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Erkennen von gefährlichen Bäumen 
Kontrollen:  
An welchen Stellen machen? 

 Nur entlang von Strassen und in der Nähe von Infrastruktur Sicherheitskontrol-

len machen. Im Bestand nur zur eigenen Sicherheit. 

 Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass man bei neuralgischen Punkten regel-

mässig den Gesundheitszustand von Bäumen von «aussen» kontrolliert.  

 Was heisst regelmässig? Dies hängt von der Intensität der Nutzung eines Wald-

gebietes, eines Punktes ab. 

Massnahmen  Wenn an Baum entlang Strasse Äste abgehauen werden, wird der Baum zum Werk! 
 
Als Massnahmen kommen in Frage 

 Fällen 

 Kappen z.B. auf 4m Höhe (so wird Lebensraum / Totholz zur Verfügung gestellt) 

 Äste entfernen 

Waldtypische Gefahren Grundsätzlich ist jeder Waldbesucher für seine eigene Sicherheit verantwortlich. Er 
hat mit waldtypischen Gefahren zu rechnen. 

Zielkonflikte Es können Zielkonflikte entstehen: Alte Bäume sind aus ökologischer Sicht sehr wert-
voll. Mit zunehmendem Alter wird ein Baum jedoch auch instabiler. Höhlenbäume 
und Totholz sind ein Wiederspruch zu Sicherheit. Hier muss sicher abgewogen wer-
den. 

 
 
 
 
 



 

Waldkorporationen - fit für die Zukunft 
Modul 2: Waldpflege 

31. August 2024, Waldlabor Zürich 

 

Verband der Waldeigentümer | T 052 364 02 23 | wvz@zueriwald.ch | www.zueriwald.ch |                           Seite 28 von 34 

Workshop 5 
Förderung Biodiversität  
 
Autoren: 
 
Urs Rutishauser, IWA-Wald und Landschaft AG, Elgg  
E-Mail: iwa@pop.agri.ch 
 
Pascale Weber, ALN, Abteilung Wald  
E-Mail: pascale.weber@bd.zh.ch 
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Abgegebene Unterlagen: 

- Naturnaher Waldbau: Checkliste, Abteilung Wald, 2022 

- Taschenführer der Baummikrohabitate, WSL 2020 
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Workshop 5 
Förderung Biodiversität  
 

Themen / Fragen A-Z Inhalte Förderung Biodiversität 
Beratung Biodiversität Revierförster als Berater beiziehen. 
Biodiversität und Klimawandel Aus ökologischer Sicht ist im Bezug auf den Klimawandel vor allem die Vielfalt einhei-

mischer Baumarten wichtig, wenn möglich aus Naturverjüngung. 
Biodiversitätsfläche im Wald heute  Rund 1'000 ha Wald stehen im Kanton Zürich unter Schutz (Schutzverordnung). 

 Rund 6'000 ha sind als Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung (WNB) 
kartiert. Sie werden in Schutzverordnungen überführt. 

 Rund 1'000 ha sind als Lichter Wald (LiWa) vorgesehen.  
Eingriffe müssen i.d.R. regelmässig (alle 1-2 Jahre) ausgeführt werden mit dem 
Ziel, den Lebensraum für licht- und wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten 
(Kraut. Und Strauchvegetation) aufzuwerten. Nicht alle Standorte eignen sich 
dafür: Wüchsige, produktive Standorte eher weniger. 

 Rund 3'000 ha sind Eichenfördergebiete 

 Rund 1'300 ha sind als Reservat (Natur- & Sonderwaldreservate) unter Vertrag. 
 
Heute sind 16% der Waldfläche mit einer Schutzvorgabe belegt. Inkl. den freiwilligen 
Fördertatbeständen (Eiben / Eichen) sind es rund 25% der Waldfläche. 
Das WEP Ziel umfasst rund 20% der Waldfläche. Besonders interessant sind extrem 
trockene und nasse Standorte. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Förderung Biodiversität 
Biodiversitätsinitiative  
Auswirkung auf Waldbewirtschaf-
tung? 

 Rund 25% der Waldfläche dienen prioritär der Biodiversität. Damit ist man flä-
chenmässig bereits gut aufgestellt.  

 Die Konsequenzen dürften sich v.a. auf die Qualitätssteigerung dieser Flächen 
konzentrieren. 

Biotopbäume  Biotopbäume: Gehören auch in einen bewirtschafteten Wald ausserhalb von 
Schutzgebieten. Kanton empfiehlt 6 Bäume pro Hektare.  

 Je dicker ein Baum ist, umso mehr Baumbiotope bietet er. Laubholz ist besser 
als Nadelholz. 

 Neu können Altholzinseln ab 0.4 ha mit Vertrag definiert werden. 

Eichenförderung 
Macht man nicht die gleichen Fehler 
wie bei der Fichtenförderung? 

Der Anteil der Eiche im ZH-Wald ist immer noch verhältnismässig gering. Sollte er auf 
10% gesteigert und gehalten werden können, ist das bereits sehr viel. 

Entschädigung  Entschädigung: Heute wird die Kostendeckung der Massnahmen bezahlt. In Zu-
kunft wird es neben Beiträgen an Massnahmen eine Entschädigung für 
Biodiversitätsflächen geben. 

 Die Richtlinie für Entschädigung für Naturschutzmassnahmen ist im Internet 
schlecht zu finden. Die Neue Richtlinie wird in Zeitschrift Zürcher Wald 2/25 
vorgestellt. 

Entwässerung 8% der Wälder im Schweizer Mittelland sind mit Gräben entwässert 

Forstliche Betriebspläne Betriebspläne sind ab 50 Hektaren obligatorisch. Neu bietet die Abteilung Wald eine 
Beratung für die Biodiversitätsmassnahmen an. 
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Themen / Fragen A-Z Inhalte Förderung Biodiversität 

Naturnaher Waldbau Alle Teilnehmenden erhalten: "Naturnaher Waldbau: Checkliste", Abt. Wald, 2022 
Die Checkliste soll bei der Förderung der Biodiversität im Rahmen des naturnahen 
Waldbaus unterstützen und gezielt Anregungen geben: 
 

 Biodiversität auf der ganzen Fläche mit niederschwelligen Massnahmen erhal-
ten und fördern. Insbesondere: 
- Förderung Totholz (stehend und liegend) 
- Förderung Pionierarten: z.B. Aspen und Weiden 
- Förderung Biotopbäume. Ausscheidung bei Eignung. Stehen lassen bis zum 

Zerfall. Entschädigung: Fr. 500 / Stk. 
- Förderung Altholzinseln ab 0.4 ha. Bald steht hier Fördertatbestand zur Ver-

fügung. 
Vision Waldeigentümer:innen verinnerlichen die Waldfunktion Biodiversität gleichermassen 

wie den Schutzwald. 
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Dank und Ausblick 
 

Autor: Andreas Sudler, WaldZürich 
E-Mail: res.sudler@zueriwald.ch 
 
 Dank an alle.  
 Aufruf: Am nächsten Anlass mindestens so zahlreich teilnehmen und versuchen weitere Interessierte zu motivieren. 

 
 

Wo finde ich diese Dokumentation und weitere Dokus aus der Reihe "Korporationen - fit für die Zukunft" 
 Die Doku ist online verfügbar unter: https://www.zueriwald.ch/waldeigentuemer/korporationen/ 
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Dokumentation Veranstaltungsreihe Korporationen fit für die Zukunft, 

Weiterbildungsanlass, Modul 2, "Waldpflege" 
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Teilnehmer:innen 36 + Referent:innen 

Ort Waldlabor Zürich 

Konzept Geschäftsstelle Zürich, Felix Keller 
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